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Gewährung von Zuwendungen nach der Kulturförderrichtlinie im 1. Halbjahr 2024  
Prüfvermerk zum Antrag Kultur 6-2024  
 
 
 
Antragsteller: Kulturbrennerei Genshagen e. V. 
Projekt: SommerJAzzFest am 6. Juli 2024 – Musik auf´m Gutshof  
Durchführungszeitraum: 01.02.-07.07.2024  
 
Prüfung der Förderfähigkeit  

1. Antrag vom 12.09.23 ist vollständig, form- und fristgerecht am 14.09.23 eingegangen  
2. antragsberechtigt gemäß Kulturförderrichtlinie, Punkt 2  
3. Satzungsziel: Kunst und Kultur  
4. Gesamtfinanzierung grundsätzlich gesichert  

(Beantragung: MWFK Brandenburg, Stadt Ludwigsfelde, Ortsvorstand Genshagen,  
BJKS-Stiftung Teltow-Fläming der MBS)  

 

Gesamtkosten 52.199,00 € 

Förderung KFRL (50 %) 26.099,50 € 

Eigenmittel (10 % soll)  5.219,90 € 

Eigenmittel (ist)  5.200,00 € 

Eigenleistungen  2.056,00 € 

Leistungen Dritter  7.722,00 € 

öffentliche Förderung 18.821,00 € 

Zuwendung (beantragt)  17.900,00 € 

Zuwendung Vorschlag Verwaltung 14.253,40 € 

 
Prüfung der Förderwürdigkeit  

Am 6. Juli 2024 wird zum zweiten Mal das SommerJAzzFest über die Bühne gehen.  
Das Auftaktfest 2022 wurde begeistert vom Publikum aufgenommen.  

Ein Förderschwerpunkt wird vollumfänglich mit Leben gefüllt. Der Antragsteller bezieht Kinder- und 
Jugendliche mit ein. Mit dem Projektstart beginnen die gemeinsamen Aktivitäten der Musikschulen 
und Schulen. In den Werkstätten und Mitmachkonzerten können sich bisher unentdeckte kulturelle 
oder künstlerische Fähigkeiten bei jungen Menschen voll entfalten. Das ist attraktiv, innovativ und 
kreativ.  

Mit dem SommerJAzzFest in der KulturBrennerei Genshagen etabliert der soziokulturelle Verein 
einen Kulturstandort und stärkt die kulturelle Infrastruktur des Landkreises.  

Allerdings unternimmt der Verein erst nach der Antragstellung am 15. September eine aktive 
Ansprache, um partnerschaftliches Sponsoring als feste Größe der Finanzplanung zu integrieren.  
Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel fördert der Landkreis nach der Kulturförderrichtlinie 
die Veranstaltung mit 15.000 Euro.  


